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Thomas Staehelin

Die Basler Steuervorlage 1989

Am 16. März 1989 hat der Grosse Rat des 
Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie
rungsrates, einer für die Zukunft des Kan
tons Basel-Stadt wesentlichen Teilrevision 
des Gesetzes über die Direkten Steuern vom
22. Dezember 1949 (in der Fassung vom 26. 
Juni 1986) zugestimmt. Der Grosse Rat hat 
mit diesem Beschluss auch insofern einen 
mutigen Entscheid gefällt, als er das Ge
schäft ohne Kommissionsberatung direkt im 
Plenum behandelte und verabschiedete. Die 
verschiedenen, aus allen Kreisen gegen die 
Vorlage vorgebrachten Kritiken sind zur ein
gehenden Diskussion in eine Spezialkom
mission verwiesen worden. Die Teilrevision 
trat am 1.1.1990 in Kraft.
Die Basler Steuervorlage 1989 bzw. die Teil
revision 1989 ist zukunftsweisend, will sie 
doch die Steuernachteile, wie sie den Kanton 
Basel-Stadt im gesamtschweizerischen Ver
gleich und Durchschnitt <ausgezeichnet> 
haben, wenigstens teilweise eliminieren. Be
reits der den Mitgliedern des Grossen Rates 
am 15. Dezember 1988 zugestellte Rat
schlag und Entwurf Nr. 8090 trug den Unter
titel <Steuerrevision zur Förderung der At
traktivität Basels>. Die Revision ist zu Recht 
als <Schritt in die richtige Richtung) bezeich
net worden. Vieles bleibt demnach für die 
Zukunft noch zu tun, gilt es doch für Basel, 
in allen Bereichen, insbesondere auch im 
steuerlichen Bereich, nicht nur im Vergleich 
zu den Nachbarkantonen, sondern generell 
konkurrenzfähig zu bleiben bzw. wieder zu 
werden. Nur so kann Basel nachhaltig und 
auf Dauer seine Stellung im interkantonalen 
und internationalen Umfeld behaupten.
Die letzte Steuergesetzrevision vor derjeni
gen des Jahres 1989 wurde durch den Gros
sen Rat des Kantons Basel-Stadt am 26. Juni 
1986 beschlossen. Sie betraf fast ausschliess

lich die Einkommenssteuer natürlicher Per
sonen und stand insbesondere unter dem 
Einfluss des bundesgerichtlichen Urteils aus 
dem Jahre 1984 hinsichlich der Ehegattenbe
steuerung. Gleichzeitig wurden auch - ein 
Jahr früher als bundesrechtlich vorgesehen - 
die erforderlichen Anpassungen an das Bun
desgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 
25. Juni 1982 vorgenommen.
Das Hauptziel der Steuervorlage 1989 lag 
nunmehr darin, die Konkurrenzfähigkeit 
von Basel-Stadt gegenüber anderen Kanto
nen und Wirtschaftszentren wieder herzu
stellen. Für natürliche Personen sind es die 
Kantone der weiteren Agglomeration, für 
juristische Personen vor allem das Wirt
schaftszentrum Zürich, die die Vergleichs
basis bieten.

Demzufolge waren im Bereiche der natürli
chen Personen
- die Einkommenssteuer
- die Vermögenssteuer
- die Kapitalgewinnsteuer
- die Strafsteuer und
- die Erbschafts- und Schenkungssteuer

und im Bereiche der juristischen Personen
- die Kapitalsteuer
- die Ertragssteuer
- die Grundtaxe sowie
- die besondere Steuerberechnung bei Hol

ding-, Beteiligungs-, Domizil- und Hilfs
gesellschaften

Gegenstand der Vorlage zur Gesetzesno
velle.

Die regierungsrätlichen Vorschläge wurden 
durch den Grossen Rat des Kantons Basel- 
Stadt mit Beschluss vom 16. März 1989 (mit 
82 gegen 13 Stimmen) im wesentlichen un-



verändert übernommen. Wie bereits einlei
tend erwähnt, wurde der Antrag auf Kom
missionsberatung (mit 75 gegen 40 Stim
men) abgewiesen.
Im Bereiche der Besteuerung der natürli
chen Personen dürfte die mit 66 gegen 43 
Stimmen beschlossenz Abschaffung der Be
steuerung privater Kapitalgewinne auf be
weglichem Vermögen den spektakulärsten 
Bestandteil dieser Steuergesetzrevision 1989 
darstellen. Der Kanton Basel-Stadt hat da
mit einem schon seit langem vorgetragenen 
Begehren endlich und zu Recht Rechnung 
getragen und ist - beinahe als letzter Kanton 
der Schweiz - in dieser Hinsicht den übrigen 
Kantonen, die in den letzten ca. 10 Jahren die 
private Kapitalgewinnsteuer abgeschafft ha
ben, gefolgt. Nachdem es nie darum gegan
gen ist, die privaten Kapitalgewinne, die auf 
Grundstücken realisiert werden, von der Be
steuerung auszunehmen, ist neu - anstelle 
der bisherigen Kapitalgewinnsteuer - eine 
Grundstückgewinnsteuer eingeführt wor
den. Der im Rahmen der Diskussion einge- 
brachte Vorschlag, auch die Grundstückge
winne juristischer Personen in eine solche 
besondere Grundstückgewinnsteuer einzu- 
bezieheri, ist zu Recht abgelehnt worden. 
Aufgrund des im Kanton Basel-Stadt gelten
den einjährigen Postnumerando-Systems 
fallen damit durch Private realisierte Kapi
talgewinne auf beweglichem Vermögen erst
mals des Jahres 1989 ausser Betracht (wobei 
für die Landgemeinden auf die separat zu 
treffenden Beschlüsse verwiesen sei). Paral
lel dazu fallen Grundstückgewinne der Jahre 
1989 und 1990 erstmals unter die (neu ein
geführte) Grundstückgewinnsteuer, soweit 
eine Steuerpflicht im Kanton Basel-Stadt 
per 1. Januar 1990 fortbesteht. Die Abschaf
fung der integralen Kapitalgewinnsteuer, 
also der Verzicht auf die Besteuerung von 
Gewinnen aus der Veräusserung bewegli
chen Privatvermögens, ist zu begrüssen. 
Dieser Entscheid beinhaltet einen wesentli
chen Schritt in Richtung der Wiederherstel
lung der hievor erwähnten Konkurrenz
fähigkeit des Kantons Basel-Stadt.
Die neu eingeführte Grundstückgewinn
steuer wird auf den Gewinnen, die aus der 
Veräusserung von privaten Grundstücken

oder Anteilen daran resultieren, erhoben, 
ebenfalls auf wirtschaftlich oder tatsächlich 
gleichwirkenden Rechtsgeschäften. Keine 
Grundstückgewinnsteuer wird erhoben bei 
der Ersatzbeschaffung selbstbewohnter Ein
familienhäuser oder Eigentumswohnungen 
innerhalb des Kantons bis zu demjenigen Be
trag, der grundsätzlich innert Jahresfrist für 
die Ersatzbeschaffung aufgewendet wird. 
Ebensowenig fällt eine Grundstückgewinn
steuer an bei Rechtsgeschäften unter Ehe
gatten, bei Schenkungen, bei Erbgängen 
oder Erbteilungen sowie bei Einbringen von 
Liegenschaften in das Geschäftsvermögen 
und bei Apportgründungen. Ähnliches gilt 
bei Enteignungen. Gewinne und Verluste 
desselben Jahres werden zusammengerech
net, Verlustvorträge können während vier 
Jahren mit allfälligen Gewinnen verrechnet 
werden. Als Tarif für die Grundstückge
winnsteuer gilt der Einkommenssteuertarif 
A, wobei für Gewinne bis 15 000 Franken der 
Satz einheitlich 5 % beträgt. Bei einer Besit
zesdauer von ein bis fünf Jahren wird auf 
dem Steuerbetrag ein Zuschlag erhoben 
(50 %, 35 %, 25 %, 15 %, 5 °7b). Bei einer Be
sitzesdauer von mehr als sechs Jahren ist ein 
Abzug vom steuerbaren Gewinn vorgesehen, 
und zwar 2 °7o pro Jahr, höchstens 40 °7o.
Die Steuergesetzrevision 1989 hat indessen 
im Bereiche der Besteuerung der natürlichen 
Personen weitere beachtenswerte, wenn
gleich weniger spektakuläre Änderungen ge
bracht: Bei der Einkommenssteuer wurden 
schwergewichtig im tariflichen Bereich eine 
Eliminierung der Mehrbelastung zufolge 
des Tarifes per 1.1.1987 bei den Alleinstehen
den, ohne dass dadurch Ehegatten gegen
über Konkubinatspaaren um mehr als 10 % 
höher belastet werden, sowie eine Besser
stellung der Alleinerziehenden und der Ehe
paare mit Kindern erreicht. Weitere tarifari
sche Massnahmen (einschliesslich Erhö
hung verschiedener Abzüge) dienten diesen 
und weiteren Differenzierungen bzw. An
passungen.
Bei einer zugegebenermassen nur unvoll
ständigen Darstellung aller Änderungen 
verdienen im Bereiche der Einkommenssteu
er ferner noch die nachgenannten Neuerun
gen besondere Beachtung: In nach kauf-



männischer Art geführten Unternehmen ist 
der Verlustvortrag auf vier Jahre ausgedehnt 
und die Übertragung stiller Reserven auf der 
gleichen Funktion dienenden Ersatzobjek
ten auf das gesamte betriebliche Anlagever
mögen erweitert worden. Ferner können 
durch solche Unternehmen inskünftig Ab
schreibungen und Wertberichtigungsrück
stellungen nachgeholt werden, wenn diese 
infolge schlechten Geschäftsganges in frü
heren Jahren unterbleiben mussten.
Im Bereiche der Vermögenssteuer hat die 
Steuergesetzrevision 1989 die folgenden er
wähnenswerten Änderungen gebracht: Ei
nerseits ist ein Doppeltarif (Tarif B für Per
sonen, die in rechtlich und tatsächlich unge
trennter Ehe leben) geschaffen worden. An
dererseits sind echte Vermögensfreibeträge 
eingeführt worden, und zwar 50000 Franken 
für <Nichtunterhaltspflichtige> bzw. 100000 
Franken für <Unterhaltspflichtige>. Beach
tenswert sind auch die neu gestalteten Bewer
tungsvorschriften für Liegenschaften. 
Neben den Änderungen im Bereiche der 
natürlichen Personen (und auch bei der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, auf die 
hier im einzelnen nicht eingegangen werden 
kann) standen - immer in der Absicht der 
Steigerung der Attraktivität des Kantons Ba
sel-Stadt - diejenigen im Bereiche der Be
steuerung der juristischen Personen zu Recht 
im Vordergrund. Abgesehen von einer Defi
nitionsänderung in bezug auf die Unterstel
lung unter die für die juristischen Personen 
geltenden Regeln sind es die Reduktion der 
Kapitalsteuer von bisher 6%o auf neu 5,5 %o, 
die Abschaffung der Grundtaxe, die Ände
rungen im Bereiche der Ertragssteuer sowie 
die besonderen Steuerberechnungen, die aus 
wirtschaftlicher Sicht wesentliche Verbesse
rungen gebracht haben. Wie bei den nach 
kaufmännischer Art geführten Unterneh
men, welche der Einkommenssteuer unter
liegen, können inskünftig auch juristische 
Personen Abschreibungen und Wertberich
tigungen nachholen, die zufolge schlechten 
Geschäftsganges in früheren Jahren unter
bleiben mussten. Ferner ist die Verlustvor
tragsmöglichkeit auf vier Jahre und die Er
satzbeschaffung auf das gesamte betriebli
che Anlagevermögen ausgedehnt worden.

Besonders wesentliche Verbesserungen sind 
im Bereiche der Besteuerung von Holding-, 
Beteiligungs-, Domizil- und Hilfsgesell
schaften zu verzeichnen. So ist die Kapital
steuer für Holdinggesellschaften von 1 %o auf 
0,75 %o reduziert worden. Ferner sind die An
forderungen an die Holdinggesellschaft ver
ändert und erstmals ins Gesetz aufgenom
men worden: Eine Holdinggesellschaft wird 
inskünftig steuerlich dann als solche behan
delt werden, wenn die Beteiligungen oder die 
Erträge daraus mindestens % der gesamten 
Aktiven oder Erträge ausmachen. Für Betei
ligungsgesellschaften gilt inskünftig nicht 
mehr das Verhältnis zum gesamten Roh
ertrag, sondern neu das Verhältnis des 
Nettoertrages aus den Beteiligungen zum 
Reinertrag. Gleichzeitig wurden für Beteili
gungsgesellschaften die Limiten für Beteili
gungen auf 10% der buchmässigen Aktiven 
oder buchmässig mindestens 250000 Fran
ken gesenkt.
Durch die Steuergesetzrevision 1989 ist die 
Attraktivität des Kantons Basel-Stadt und 
damit dessen Konkurrenzfähigkeit verbes
sert worden. Dennoch sind sowohl im Be
reich der Besteuerung der natürlichen Perso
nen als auch bei der Besteuerung der juristi
schen Personen verschiedene berechtigte Po
stulate noch nicht erfüllt. Dieser Aufgabe 
wird sich nunmehr die hiefür eingesetzte 
Grossratskommission zuwenden müssen. Es 
sind dabei die der Steuergesetzrevision 1989 
zugrundeliegenden Ziele stets im Auge zu 
behalten. Den Postulaten der juristischen 
Personen bzw. der Unternehmen generell 
(weitere Reduktion der Kapitalsteuer, Milde
rung der wirtschaftlichen Doppelbelastung 
von Aktiengesellschaft und Aktionär, An
passung des Ertragssteuertarifes, Erleichte
rung von Umstrukturierungen etc.) ist dabei 
mindestens die gleiche Beachtung zu schen
ken, wie sie den Postulaten für natürliche 
Personen entgegengebracht wird.


